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Das Versicherungsgericht entnimmt den Akten: 

 

1. 

Der 1978 geborene Beschwerdeführer war bei der Beschwerdegegnerin 

gegen die Folgen von Unfällen versichert, als er gemäss Unfallmeldung 

vom 6. Juli 2023 am 29. Juni 2023 während der Arbeit ein Rohr auffangen 

wollte und ihm dieses dabei ans Gesicht prallte und einen Schnitt am Au-

genlied verursachte. Infolgedessen anerkannte die Beschwerdegegnerin 

ihre Leistungspflicht für die Folgen des fraglichen Ereignisses und richtete 

die gesetzlichen Leistungen (Heilbehandlung und Taggeld) aus. Nach dem 

Eingang neuer medizinischer Unterlagen sowie dem Hinweis auf Tauchfe-

rien des Beschwerdeführers tätigte die Beschwerdegegnerin entspre-

chende Abklärungen und holte unter anderem eine versicherungsmedizini-

sche Beurteilung ein. Daraufhin verneinte sie mit Verfügung vom  

29. Februar 2024 einen Anspruch des Beschwerdeführers auf Versiche-

rungsleistungen im Zusammenhang mit dem Kopfanprall und schloss den 

Fall per 28. Juli 2023 ab, wobei sie die zu viel ausgerichteten Taggeldleis-

tungen vom Beschwerdeführer zurückforderte und die Heilkosten entge-

genkommenderweise noch bis zum 28. Februar 2023 übernahm. Die ge-

gen diese Verfügung vom Beschwerdeführer erhobene Einsprache wies 

die Beschwerdegegnerin mit Einspracheentscheid vom 11. September 

2024 ab. 

 

2. 

2.1. 

Mit Eingabe vom 14. Oktober 2024 erhob der Beschwerdeführer fristge-

recht Beschwerde gegen diesen Einspracheentscheid und stellte folgende 

Rechtsbegehren:  

 

"1. Der Einsprache-Entscheid vom 11.09.2024 sowie die Verfügung vom 
29.02.2024 der Bescchwerde Gegnerin sei aufzuheben. 

 
2. Dem Einsprechendem seien weiterhin Leistungen der Obligatorischen 

Unfallversicherung, insbesondere Unfalltagegelder und Heilbehand-
lungskosten zu gewähren.  

 
3. Unter Kosten und Entschädigungsfolgen zulasten der Einsprachgegne-

rin." 

 

2.2. 

Mit Vernehmlassung vom 14. November 2024 beantragte die Beschwerde-

gegnerin, die Beschwerde sei vollumfänglich abzuweisen.  

 

2.3. 

Mit Eingabe vom 6. Dezember 2024 hielt der Beschwerdeführer sinnge-

mäss an den mit Beschwerde gestellten Anträgen fest.  
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Das Versicherungsgericht zieht in Erwägung: 

 

1. 

Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin mit Einspracheent-

scheid vom 11. September 2024 (Vernehmlassungsbeilage [VB] 158) zu 

Recht einen über den 28. Juli 2023 hinausgehenden Anspruch auf Taggel-

der verneint und die zu viel ausgerichteten Taggeldleistungen vom Be-

schwerdeführer zurückgefordert hat sowie ob sie die Heilbehandlungskos-

ten zu Recht lediglich bis am 28. Februar 2024 übernommen hat. 

 

2. 

2.1. 

Die Leistungspflicht eines Unfallversicherers gemäss UVG setzt zunächst 

voraus, dass zwischen dem Unfallereignis und dem eingetretenen Schaden 

(Krankheit, Invalidität, Tod) ein natürlicher Kausalzusammenhang besteht. 

Ursachen im Sinne des natürlichen Kausalzusammenhangs sind alle Um-

stände, ohne deren Vorhandensein der eingetretene Erfolg nicht als einge-

treten oder nicht als in der gleichen Weise bzw. nicht zur gleichen Zeit ein-

getreten gedacht werden kann. Entsprechend dieser Umschreibung ist für 

die Bejahung des natürlichen Kausalzusammenhangs nicht erforderlich, 

dass ein Unfall die alleinige oder unmittelbare Ursache gesundheitlicher 

Störungen ist; es genügt, dass das schädigende Ereignis zusammen mit 

anderen Bedingungen die körperliche oder geistige Integrität der versicher-

ten Person beeinträchtigt hat, der Unfall mit andern Worten nicht wegge-

dacht werden kann, ohne dass auch die eingetretene gesundheitliche Stö-

rung entfiele (BGE 147 V 161 E. 3.2 S. 163; 129 V 177 E. 3.1 S. 181 mit 

Hinweisen; vgl. auch BGE 134 V 109 E. 2.1 S. 111 f. und 129 V 402 E. 4.3.1 

S. 406). 

 

2.2. 

Über die Frage, ob zwischen einem schädigenden Ereignis und einer ge-

sundheitlichen Störung ein natürlicher Kausalzusammenhang besteht, hat 

die Verwaltung bzw. im Beschwerdefall das Gericht im Rahmen der ihm 

obliegenden Beweiswürdigung nach dem im Sozialversicherungsrecht üb-

lichen Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit zu befinden. Die 

blosse Möglichkeit eines Zusammenhangs genügt für die Begründung ei-

nes Leistungsanspruches nicht (BGE 129 V 177 E. 3.1 S. 181 mit Hinwei-

sen; Urteil des Bundesgerichts 8C_646/2019 vom 6. März 2020 E. 8). 

 

3. 

3.1. 

In ihrem Einspracheentscheid vom 11. September 2024 (VB 158) stützte 

sich die Beschwerdegegnerin in medizinischer Hinsicht im Wesentlichen 

auf die Aktenbeurteilung des Versicherungsmediziners Dr. med. B._____, 

Facharzt für Neurologie, vom 26. Februar 2024 (VB 129).  
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3.2. 

Dr. med. B._____ führte aus, gestützt auf die Schadenmeldung UVG und 

die zeitnahen Dokumentationen des Spitals C._____ vom 4. und 11. Juli 

2023 hätten nach dem Anprall eines Rohres im Gesicht des Beschwerde-

führers am 29. Juni 2023 weder eine Amnesie noch eine Bewusstlosigkeit 

vorgelegen. Übelkeit und Erbrechen seien erstmals am 4. Juli 2023 im Zu-

sammenhang mit Schwindel aufgetreten. Strukturelle unfallkausale Schä-

den am Gehirn seien mittels MRI vom 14. Juli 2023 ausgeschlossen wor-

den. Die Kriterien der EAN/EFNS einer leichten traumatischen Hirnverlet-

zung seien damit nicht erfüllt. Neurologisch-versicherungsmedizinisch liege 

diagnostisch lediglich ein einfacher Kopfanprall vor. Dieser habe eine ex-

zellente Prognose, allfällige Beschwerden würden innerhalb weniger Tage 

bis spätestens sechs Wochen abheilen (VB 129 S. 4).  

 

Der Beschwerdeführer berichte über fluktuierend auftretenden, kopflage-

abhängigen Schwindel, welcher zu keinem Zeitpunkt mittels klinischer oder 

apparativer Untersuchungen objektiviert oder auch nur unter einer nach-

vollziehbaren Diagnose subsumiert habe werden können. Zudem bestehe 

eine Inkonsistenz zwischen der Angabe von Schwindel bei Dorsalextension 

des Kopfes und den fremdanamnestischen Angaben zum Tauchen. Mit den 

geschilderten Beschwerden sei diese Sportart nicht vereinbar. Es würden 

daher Zweifel an der Authentizität der Beschwerdeschilderung bestehen 

und ohne ein organisch-strukturelles Korrelat sei ein unfallkausaler Zusam-

menhang zum banalen Schädelanprall vom 29. Juni 2023 nicht überwie-

gend wahrscheinlich (VB 129 S. 5).  

 

Dasselbe treffe auch auf das zweite beklagte Symptom, die Kopfschmer-

zen, zu. Hier würden abgestellt auf den Austrittsbericht des Kantonsspitals 

D._____ vom 11. Juli 2023 bereits während des stationären Aufenthaltes 

bis am 18. Juli 2023 in der Verhaltensbeobachtung sowie auch den anam-

netischen Angaben Inkonsistenzen bestehen. Der Beschwerdeführer habe 

die strikte Bettruhe nicht befolgt und seine Angaben zur Symptomatik und 

zum Auftreten seien inkongruent. Statt der ärztlich verordneten Amitriptylin-

Therapie sei es im Verlauf zu einem Medikamentenübergebrauch gekom-

men, der am 6. Dezember 2023 zur Diagnose eines Medikamentenüber-

gebrauchskopfschmerzes geführt habe. Hierbei handle es sich nicht um 

eine unfallkausale Kopfschmerzform. Neurologisch-versicherungsmedizi-

nisch würden auch hinsichtlich der Kopfschmerzen Zweifel an der Authen-

tizität der Beschwerdeschilderung bestehen. Der Verlauf entspreche nicht 

dem üblichen natürlichen Heilungsverlauf nach einem einfachen Kopfan-

prall. Spätestens ab dem 6. Dezember 2023 liege ein krankheitsbedingter, 

nicht unfallkausaler Medikamentenübergebrauchskopfschmerz vor 

(VB 129 S. 5 f.). 
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Zusammenfassend würden nach einem einfachen Kopfanprall ohne struk-

turelle Schädigung des Gehirns auf neurologischem Gebiet keine Unfallfol-

gen vorliegen (VB 129 S. 6).  

 

4. 

4.1. 

Hinsichtlich des Beweiswertes eines Arztberichtes ist entscheidend, ob die-

ser für die streitigen Belange umfassend ist, auf allseitigen Untersuchungen 

beruht, auch die geklagten Beschwerden berücksichtigt, in Kenntnis der 

Vorakten (Anamnese) abgegeben worden ist, in der Beurteilung der medi-

zinischen Zusammenhänge und in der Beurteilung der medizinischen Situ-

ation einleuchtet und ob die Schlussfolgerung des Experten begründet ist 

(BGE 134 V 231 E. 5.1 S. 232; 125 V 351 E. 3a S. 352).  

 

4.2. 

Auch wenn die Rechtsprechung den Berichten versicherungsinterner me-

dizinischer Fachpersonen stets Beweiswert zuerkannt hat, kommt ihnen 

praxisgemäss nicht dieselbe Beweiskraft wie einem gerichtlichen oder im 

Verfahren nach Art. 44 ATSG vom Versicherungsträger in Auftrag gegebe-

nen Gutachten zu (BGE 125 V 351 E. 3a S. 352 ff.; 122 V 157 E. 1c 

S. 160 ff.). Soll ein Versicherungsfall ohne Einholung eines externen Gut-

achtens entschieden werden, so sind an die Beweiswürdigung strenge An-

forderungen zu stellen. Bestehen auch nur geringe Zweifel an der Zuver-

lässigkeit und Schlüssigkeit der versicherungsinternen ärztlichen Feststel-

lungen, so sind ergänzende Abklärungen vorzunehmen (BGE 135 V 465 

E. 4.4 S. 469 f. und 122 V 157 E. 1d S. 162 f.).  

 

4.3. 

Beweistauglich kann auch eine reine Aktenbeurteilung sein, wenn es im 

Wesentlichen um die Beurteilung eines feststehenden medizinischen 

Sachverhalts geht und sich neue Untersuchungen erübrigen. Dies ist ins-

besondere der Fall, wenn genügend Unterlagen aufgrund anderer persön-

licher Untersuchungen vorliegen, die ein vollständiges Bild über Anam-

nese, Verlauf und gegenwärtigen Status ergeben. Der medizinische Sach-

verständige muss sich insgesamt aufgrund der vorhandenen Unterlagen 

ein lückenloses Bild machen können (vgl. Urteile des Bundesgerichts 

8C_46/2019 vom 10. Mai 2019 E. 3.2.1; 8C_641/2011 vom 22. Dezember 

2011 E. 3.2.2 mit Hinweisen). 

 

4.4. 

Der Beschwerdeführer bringt keine konkrete Kritik an der Aktenbeurteilung 

von Dr. med. B._____ vom 26. Februar 2024 vor. Vielmehr ist seiner aus-

schweifenden Beschwerde zu entnehmen, dass er immer noch unter Kopf-

schmerzen und Schwindel leide und diese Beschwerden seiner Meinung 

nach unfallkausal seien (vgl. Beschwerde S. 1 ff.).  
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4.5. 

Dr. med. B._____ führte in seiner versicherungsmedizinischen Beurteilung 

vom 26. Februar 2024 nachvollziehbar aus, dass nach einem einfachen 

Kopfanprall ohne strukturelle Schädigung des Gehirns auf neurologischem 

Gebiet keine Unfallfolgen vorliegen würden und verneinte damit einen na-

türlichen Kausalzusammenhang zwischen dem Kopfanprall und dem 

Schwindel bzw. den Kopfschmerzen des Beschwerdeführers. Berichte von 

Fachärzten, welche der versicherungsmedizinischen Beurteilung von 

Dr. med. B._____ widersprechen, reichte der Beschwerdeführer nicht ein, 

und auch die den Akten beiliegenden Berichte der behandelnden Ärzte wei-

sen keine abweichende Beurteilung auf (VB 51 S. 3; 117). Der ärztlichen 

Bescheinigung von Dr. E._____, Ägypten, ist nur zu entnehmen, dass der 

Beschwerdeführer über Kopfschmerzen klagte (VB 119); Angaben zur 

Thematik des Kausalzusammenhangs fehlen. 

 

4.6. 

Zusammenfassend ist somit festzustellen, dass die Beurteilung von 

Dr. med. B._____, welche in Kenntnis der Vorakten (Anamnese) erstellt 

wurde, nachvollziehbar und schlüssig begründet ist. Weder den Akten noch 

den Ausführungen des Beschwerdeführers sind Hinweise zu entnehmen, 

welche an der Beurteilung von Dr. med. B._____ auch nur geringe Zweifel 

begründen würden. Der massgebende medizinische Sachverhalt erweist 

sich vor diesem Hintergrund als vollständig abgeklärt, womit auf weitere 

Abklärungen in antizipierter Beweiswürdigung verzichtet werden kann 

(vgl. BGE 127 V 491 E. 1b S. 494 mit Hinweisen). Die Kopfschmerzen und 

der Schwindel des Beschwerdeführers stehen folglich mit überwiegender 

Wahrscheinlichkeit nicht in einem natürlichen Kausalzusammenhang zum 

Unfallereignis vom 29. Juni 2023. Es ist demnach nach Lage der Akten 

nicht zu beanstanden, dass die Beschwerdegegnerin den Anspruch des 

Beschwerdeführers auf weitere Taggeldleistungen ab dem 28. Juli 2023 

(einen Tag vor Reiseantritt nach Ägypten) abgelehnt und vom Beschwer-

deführer nach Art. 25 Abs. 1 Satz 1 ATSG die zu Unrecht bezogenen Tag-

geldleistungen ab dem 29. Juli 2023 infolge schuldhafter Meldepflichtver-

letzung zurückgefordert hat (vgl. VB 132).  

 

Nach dem Gesagten erübrigen sich Ausführungen zu den weiteren Vorbrin-

gen des Beschwerdeführers (vgl. Beschwerde S. 1 ff.). 

 

5. 

5.1. 

Nach dem Dargelegten ist die Beschwerde abzuweisen. 

 

5.2. 

Das Verfahren ist kostenlos (Art. 61 lit. fbis ATSG). 
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5.3. 

Dem Beschwerdeführer steht nach dem Ausgang des Verfahrens (Art. 61 

lit. g ATSG) und der Beschwerdegegnerin aufgrund ihrer Stellung als Sozi-

alversicherungsträgerin (BGE 126 V 143 E. 4 S. 149 ff.) kein Anspruch auf 

Parteientschädigung zu. 

 

 
   

Das Versicherungsgericht erkennt: 

 

1. 

Die Beschwerde wird abgewiesen.  

 

2. 

Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. 

 

3. 

Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen. 

 
 

 
   

Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 

 

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit der Zustellung beim 

Bundesgericht Beschwerde eingereicht werden (Art. 82 ff. in Verbindung 

mit Art. 90 ff. BGG). Die Frist steht während folgender Zeiten still: vom sieb-

ten Tag vor Ostern bis und mit dem siebten Tag nach Ostern, vom 15. Juli 

bis und mit 15. August sowie vom 18. Dezember bis und mit dem 2. Januar 

(Art. 46 BGG).  

 

Die Beschwerdeschrift ist dem Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 

6004 Luzern, zuzustellen. 

 

Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe 

der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines 

Vertreters zu enthalten; der angefochtene Entscheid sowie die als Beweis-

mittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit die Partei sie in Hän-

den hat (Art. 42 BGG). 
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Aarau, 22. Mai 2025 

 

Versicherungsgericht des Kantons Aargau 

2. Kammer 

Die Präsidentin:    Die Gerichtsschreiberin: 

 

 

 

Peterhans    Ruh 


